
 

Der Landtag von NÖ hat am 1. Oktober 2009 

beschlossen: 

 

 

 

Änderung des NÖ Bediensteten-Schutzgesetzes 1998 
(1. NÖ BSG 1998-Novelle 2009) 

 

 

Das NÖ Bediensteten-Schutzgesetz 1998, LGBl. 2015, wird wie folgt geändert: 

 

 

1. Im Inhaltsverzeichnis lautet die Überschrift des § 30: 

„Informationsrecht der Landesregierung, Tätigkeitsbericht“ 

 

2. Im § 28 Abs. 1 wird der Punkt am Ende von Z. 4 durch einen Beistrich ersetzt und 

folgende Z. 5 angefügt: 

„5. das Informationsrecht der Landesregierung zu erfüllen (§ 30).“ 

 

3. Die Überschrift des § 30 lautet: 

„Informationsrecht der Landesregierung, Tätigkeitsbericht“ 

 

4. Im § 30 erhält der bisherige Gesetzestext die Bezeichnung Abs. 2.  

§ 30 Abs. 1 lautet: 

„(1) Die Kommission muss die Landesregierung auf Verlangen über alle 

      Gegenstände ihrer Geschäftsführung informieren.“ 

 

 


